
 

Rotkreuz-Fahrdienst Kanton Solothurn 

Informationen und Tarife 

Tarife 

Leistung 
Fahrgäste über 
65 Jahren 

Fahrgäste unter 
65 Jahren / Institutionen 

Grundtaxe pro Fahrt CHF 2.50  CHF 2.50 

Kilometerpreis CHF 1.00 CHF 1.35 

Kurzstrecke (bis 16km, Hin- und 
Rückfahrt) 

CHF 16.00 CHF 21.60 

 

Spesen 

Leistung Preis Hinweis 

Wartezeit bis eine Stunde Kostenlos  

Verpflegungspauschale für jede 
weitere halbe Stunde 

CHF 5.00 
(max. CHF 20) 

Ab drei Stunden wird eine 
zusätzliche Fahrt 
berechnet anstelle der 
Verpflegungspauschale 

Parkgebühren Nach Aufwand 
Gehen zu Lasten des 
Fahrgastes 

Annullationsgebühr für kurzfristige 
Absagen 

CHF 15 Unter 24 Stunden 

 

Alle Preisangaben sind inkl. MwSt., Preisänderungen sind vorbehalten. 
 

Ihre Fahrt anmelden – einfach und unkompliziert: 
 

Sie können uns telefonisch unter 0848 0848 99, per Mail an fahrdienst@srk-solothurn.ch 

oder online über www.srk-solothurn.ch/fahrdienst-anmeldung erreichen. Unser Team 

hilft Ihnen gerne weiter. 

Öffnungszeiten Vormittag Nachmittag 

Montag 8.30 – 11.30 Uhr 13.30 – 16.00 Uhr 

Dienstag 8.30 – 11.30 Uhr 13.30 – 16.00 Uhr 

Mittwoch 8.30 – 11.30 Uhr geschlossen 

Donnerstag 8.30 – 11.30 Uhr 13.30 – 16.00 Uhr 

Freitag 8.30 – 11.30 Uhr 13.30 – 16.00 Uhr 

  



Schweizerisches Rotes Kreuz  Regionalstelle Solothurn  Telefon 0848 0848 99 
Kanton Solothurn  Dornacherplatz 7  fahrdienst@srk-solothurn.ch 

  4500 Solothurn  www.srk-solothurn.ch 
     

 

Hinweise und Bedingungen 

Fahrten werden von Montag bis Freitag ausgeführt. Bitte melden Sie Ihre Termine so 

früh wie möglich im Voraus, mindestens aber zwei Arbeitstage vorher an. 

Bitte leiten Sie rechtzeitig sämtliche Zeit- und Terminverschiebungen, sowie 

Fahrtenabsagen weiter. 

Zur Fahrstrecke zählen alle gefahrenen Kilometer, einschliesslich der Wege vom Wohnort 

des Freiwilligen zum Kunden und zurück. 

Eine Begleitperson fährt kostenlos mit. Bitte melden Sie uns, wenn Sie jemanden 

mitnehmen möchten. 

Sie erhalten monatlich eine Rechnung, welche Sie auch der Grundversicherung Ihrer 

Krankenkasse einreichen können. 

Die obligatorische Krankenpflegeversicherung nach dem Krankenversicherungsgesetz 

(KVG) übernimmt nach Abzug des Selbstbehaltes 50% des Rechnungsbetrages, bis 

maximal CHF 500.– pro Kalenderjahr, für medizinisch notwendige Transporte. 

Direkte Vereinbarungen mit Fahrer:innen sind aus versicherungstechnischen Gründen 

nicht erlaubt. 

 

Datenschutz 

Mit dem Einreichen eines schriftlichen oder telefonischen Fahrauftrages stimmen Sie der 

Bearbeitung Ihrer Daten für die Durchführung des Fahrauftrages sowie für weiterführende 

Angebote und Fundraising des SRK Kanton Solothurn zu. Wir weisen Sie darauf hin, dass wir 

unsere Kommunikation mit den Fahrer:innen auch mittels unverschlüsseltem Mailverkehr 

führen. Bitte teilen Sie uns mit, falls Sie diese Form der Kommunikation zwischen dem SRK und 

den Freiwilligen nicht wünschen. Wir halten uns beim Bearbeiten der Daten an die geltende 

schweizerische Gesetzgebung. Weitere Informationen zur Bearbeitung Ihrer Daten finden Sie 

unter https://www.srk.solothurn.ch/sicher-und-vertraulich  

 

Werden Sie Mitglied! 

Unsere Tarife decken die effektiven Kosten nicht vollständig. Mit Ihrer 

Mitgliedschaft beim SRK Kanton Solothurn tragen Sie dazu bei, dass wir unsere 

Dienstleistungen auch in Zukunft kostengünstig anbieten können. Vielen Dank für 

Ihre Unterstützung! 


